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Vertrag

Übungsleiter-/Betreuerpauschale
Jährliche Aufwandsentschädigung 

Ein gemeinnütziger Verein kann durch die Zahlung einer steuer- und sozialversicherungsfreien Aufwandsentschädigung das Engagement von ehrenamtlichen Übungsleitern und Betreuern honorieren. Die Aufwandsentschädigung kann bis zu einem jährlichen Betrag in Höhe von 2.100.- € von dem Verein an den Übungsleiter / Betreuer ausgezahlt werden. Der Verein muss dabei keine Sozialabgaben abführen. Für den Geldempfänger sind die Beträge bis 2.100 € pro Jahr von der Einkommenssteuer befreit. Sie müssen lediglich bei der ESt-Erklärung angegeben werden.

Folgende Tätigkeiten sind gem. § 3 Nr. 26 EStG als nebenberufliche Tätigkeiten begünstigt:

· die Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer Sporttrainer, Jugendwarte, Skilehrer, Ausbilder für Schwimmkurse

· eine vergleichbare Tätigkeit als Jugendleiter , Ferienhelfer, Kinderbetreuer

· künstlerische Tätigkeiten ( Singen in Chören, Musizieren in Kapellen), Chorleiter, Orchesterdirigenten

· die nebenberufliche Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen.

Die Tätigkeit muss im Dienst und Auftrag des Vereins erfolgen, der einen gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweck verfolgt und der als solcher als gemeinnützig von dem zuständigen Finanzamt anerkannt ist. Der § 3 Nr. 26 EStG bezieht sich auf die tatsächliche Ausübung einer der vorgenannten Tätigkeiten. Ein Übungsleiter- oder Trainerschein oder auch ein Chorleiterdiplom ist für die steuerliche Anerkennung nicht erforderlich.

Nicht begünstigt sind hingegen folgende Tätigkeiten:

· Vorstandsmitglieder

· Vereinskassierer

· Hausmeister/Platzwart

· Geräte-/Zeugwart

· Reinigungskräfte

· Ordner

· sowie andere Personen, die wiederkehrend arbeitnehmerähnliche Dienste verrichten

Begriff der Nebentätigkeit

Eine nebenberufliche Tätigkeit unterscheidet sich von einer hauptberuflichen Tätigkeit dadurch, dass mit ihr in der Regel nicht der notwendige Lebensunterhalt bestritten werden kann. Wichtiges Unterscheidungskriterium ist die Zeit. Eine Nebentätigkeit liegt dann vor, wenn der Steuerpflichtige für diese Tätigkeit bis zu 1/3 seiner üblichen Arbeitskraft aufwendet (BFH, Urteil vom 30.03.1990, VI R 188/97, abgedruckt im Bundessteuerblatt 1990 Teil II, Seite 854).

Die nebenberufliche Tätigkeit kann selbstständig oder unselbstständig sein.

Wenn nebenberufliche Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder Betreuer wöchentlich weniger als sechs Stunden für den Verein tätig sind, so spricht dies für eine nebenberufliche Selbstständigkeit. Die dann gezahlte pauschale Aufwandsentschädigung ist eine Betriebseinnahme. Aufwendungen in Zusammenhang mit der nebenberuflichen Tätigkeit können als Betriebsausgaben abgezogen werden.

Wird ein nebenberuflicher Übungsleiter, Betreuer, Erzieher oder Betreuer wöchentlich mehr als sechs Stunden beschäftigt, so spricht dies für eine nebenberufliche Unselbständigkeit. Meist wird dann auch der Freibetrag von 2100.- € überschritten. Hier sollte in jedem Fall mit dem Steuerberater des Vereins oder dem zuständigen Sachbearbeiter beim Finanzamt Rücksprache genommen werden, ob eine Lohnsteuerkarte vorzulegen und ein Lohnkonto im Verein zu führen ist, was allerdings zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand bei den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern führt.

Die Vergünstigung des § 3 Nr. 26 EStG kann nur einmal in Anspruch genommen werden. Deshalb empfiehlt sich in jedem Fall eine schriftliche Aufwendungsersatz – Vereinbarung. Dies insbesondere auch deshalb, weil dann in Missbrauchsfällen der Vertragspartner vom Verein in Regress genommen werden kann.

Text von Malte Jörg Uffeln, Rechtsanwalt


ANHANG – Vertragsmuster „Aufwendungsersatzvereinbarung

Vereinbarung

zwischen dem ............................-verein, vertreten durch den Vorstand gem. § 26 BGB, den 1. Vorsitzenden .............................................................


(Name. Vorname, Straße, Ort )

und

Herrn/ Frau ................................................ 


(Name, Vorname, Straße, Ort)

1. Herr/Frau ............................... wird für den Verein als............................................. (begünstigte Tätigkeit gem. § 3 Nr, 26 EStG einsetzen ) tätig.
2. Die wöchentliche Dauer der Tätigkeit wird auf sechs Zeitstunden begrenzt.
3. Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Kündigung kann mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
4. Herr/Frau .................... erhält eine jährliche steuer- und sozialversicherungsfreie Aufwandsentschädigung in Höhe von  EUR 2.100,00. Bei vorzeitigem Ausscheiden aus den Diensten des Vereins vermindert sich der v.g. Betrag anteilig.
5. Herr/Frau ....................... versichert durch seine Unterschrift unter diese Vereinbarung, die Steuervergünstigung des § 3 Nr. 26 EStG bei keinem anderen Verein in Anspruch zu nehmen.
6. Fahrtkosten, Mehraufwendungen für Verpflegung, Übernachtungskosten, Auslagenersatz, Arbeitskleidung, nutzungsabhängige Telefongebühren  sowie weitere Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen werden im Rahmen der steuerrechtlichen Höchstbeträge nur aufgrund eines Beschlusses des Vorstandes des Vereins erstattet.

...................................,den, ...............

..........................................................
..................................................
(Vorstand gem. § 26 BGB)
(Betreuer)
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